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Referentenentwurf

des Bundesministeriums fir Arbeit und Soziales

Entwurf eines Gesetzes zur Stabilisierung des Rentenniveaus und zur
vollstandigen Gleichstellung der Kindererziehungszeiten

A. Problem und Ziel

Die gesetzliche Rentenversicherung ist derzeit finanziell stabil aufgestellt. Der Beitragssatz
liegt seit dem Jahr 2018 unverandert bei 18,6 Prozent. Das Rentenniveau (Sicherungsni-
veau vor Steuern) liegt ebenfalls stabil bei 48 Prozent. Die bis zur Rentenanpassung 2025
geltende Haltelinie fiir das Rentenniveau (Niveauschutzklausel) bei 48 Prozent hat vertrau-
ensbildend gewirkt. Mit der ab dem Jahr 2026 wieder anzuwendenden bisherigen Renten-
anpassungsformel wirde das Rentenniveau allerdings nach Auslaufen der Haltelinie deut-
lich sinken und ein niedrigeres Alterseinkommen zur Folge haben. Die Renten wirden sys-
tematisch langsamer steigen als die Lohne.

Das Ziel ist es daher, die gesetzliche Rente als tragende Saule der Alterssicherung Uber
2025 hinaus im Hinblick auf das Rentenniveau stabil zu halten und daflr zu sorgen, dass
die gesetzliche Rentenversicherung weiterhin verlasslich bleibt. Dazu gehdrt, dass die Bur-
gerinnen und Burger auf ein stabiles Leistungsniveau der gesetzlichen Rentenversicherung
vertrauen koénnen und ein angemessenes Verhaltnis von Rentenversicherungsbeitragen
und Leistungen gewabhrt bleibt.

Die anrechnungsfahige Kindererziehungszeit in der gesetzlichen Rentenversicherung fir
vor 1992 geborene Kinder wurde in den Jahren 2014 und 2019 in zwei Stufen von einem
auf insgesamt zweieinhalb Jahre verlangert. Fur die Erziehung von nach 1991 geborenen
Kindern werden mit drei Jahren nach wie vor mehr Kindererziehungszeiten angerechnet als
fur die Erziehung von vor 1992 geborenen Kindern. Das Ziel ist es, mit der Anerkennung
von drei Jahren fir alle Kinder — unabhangig vom Jahr der Geburt des Kindes — die voll-
standige Gleichstellung der Kindererziehungszeiten zu schaffen.

AuRerdem soll Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, die Rickkehr zu ihrem
bisherigen Arbeitgeber erleichtert werden. Ziel ist, eine freiwillige Weiterarbeit nach Errei-
chen der Regelaltersgrenze fir die Arbeitsvertragsparteien einfacher zu gestalten und da-
mit insbesondere einen Beitrag zur Fachkraftesicherung zu leisten.

B. Losung

Die Haltelinie fur das Rentenniveau bei 48 Prozent wird bis zum Jahr 2031 verlangert, so
dass die Abkopplung der Renten von den Léhnen bis dahin verhindert wird. Die sich daraus
ergebenden Mehraufwendungen der Rentenversicherung werden aus Steuermitteln vom
Bund erstattet. Durch die Erstattung werden Auswirkungen auf den Beitragssatz grundsatz-
lich vermieden.

Zudem wird geregelt, dass die Bundesregierung im Jahr 2029 einen Bericht Uber die Ent-
wicklung des Beitragssatzes und der Bundeszuschiisse vorzulegen hat. Ziel dieses Be-
richts ist es, zu prifen, ob und welche Mallnahmen erforderlich sind, um das Rentenniveau
von 48 Prozent Uber das Jahr 2031 hinaus beizubehalten.
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Die Kindererziehungszeit in der gesetzlichen Rentenversicherung wird kinftig fir vor 1992
geborene Kinder um weitere sechs Monate auf insgesamt drei Jahre verlangert.

Daruber hinaus werden Stabilitat und Transparenz der gesetzlichen Rentenversicherung
gestarkt, indem die Untergrenze der Nachhaltigkeitsriicklage zur Verbesserung der unter-
jahrigen Liquiditat angehoben und die Fortschreibungsvorschriften fir Bundeszuschisse
zur Erhéhung der Transparenz der Berechnungsweise vereinfacht werden.

Mit diesen MaRnahmen wird die gesetzliche Rentenversicherung fur den Zeitraum bis 2031
verlasslich aufgestellt. Unter Bertcksichtigung des Berichts der Bundesregierung im Jahr
2029 ist dann zu befinden, wie das Vertrauen der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler
und der Rentnerinnen und Rentner in die Stabilitat und Leistungsfahigkeit der gesetzlichen
Rentenversicherung fortgesetzt gestarkt werden kann.

Um Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, die Riickkehr zu ihrem bisherigen
Arbeitgeber zu erleichtern, soll das Anschlussverbot des § 14 Absatz 2 Satz 2 Teilzeit- und
Befristungsgesetz fir diesen Personenkreis aufgehoben werden. Damit soll in diesen Fal-
len — auch wiederholt — ein sachgrundlos befristetes Arbeitsverhaltnis moglich sein.

Die mit diesem Gesetzentwurf umgesetzten Malnahmen sind entsprechend des vom Koa-
litionsausschuss am 28. Mai 2025 beschlossenen Sofortprogramms der Bundesregierung
der erste Teil eines Gesamtpaketes einer Rentenreform, zu der unter anderem auch die
EinfUhrung der Aktivrente und die Einflihrung der Frihstartrente gehdren.

C. Alternativen

Die Verlangerung der Geltungsdauer des Mindestsicherungsniveaus von 48 Prozent
kénnte unterbleiben. Dies hatte aufgrund des geltenden Rechts zur Folge, dass durch die
Dampfungsfaktoren in der Rentenanpassungsformel die Rentenanpassungen und damit
das Leistungsniveau der gesetzlichen Rentenversicherung deutlich geringer ausfallen wiir-
den. Im Gegenzug waren vom Bund keine Erstattungen der Mehraufwendungen an die
Rentenversicherung zu leisten. Eine Stabilisierung des Leistungsniveaus ware dann aber
nicht mehr gegeben. Das Vertrauen in das deutsche Alterssicherungssystem wirde ge-
schwacht.

Die unterschiedliche Dauer der Kindererziehungszeiten fur vor 1992 geborene Kinder und

nach 1991 geborene Kinder kénnte beibehalten werden. Dies widersprache aber dem be-
stehenden Gerechtigkeitsempfinden der betroffenen Mutter und Vater.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Die finanziellen Auswirkungen auf die allgemeine Rentenversicherung und die Haushalte
des Bundes und der Lander kénnen den nachstehenden Tabellen entnommen werden.

Finanzielle Auswirkungen auf die allgemeine Rentenversicherung
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2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2035 2040

geltendes Recht

Beitragssatz in % 18.6 18.6 18.8 20,0 20,0 20,0 204 21,3 215
Sicherungsniveau in % 48,0 481 48,0 481 472 47,0 47.0 45,7 45,0
Rentenausgaben (inkl. KWVdR) in Mrd. Euro 3943 413,0 433.6 4537 467.8 452.9 5026 5724 6587

mit Magnahmen

Beitragssatz in % 18.6 18.6 18.9 20.0 20,0 20.0 203 212 214
Sicherungsniveau in % 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 45.0 46.6 46.0
Rentenausgaben (inkl. KWVdR) in Mrd. Euro 3943 412.8 433.3 4581 476.3 496.9 518.3 5901 677.9

Unter Berlcksichtigung aller MaRnahmen ergeben sich im Vergleich zum geltenden Recht
aufgrund der Erstattungen fiir die Haltelinie und die vollstandige Gleichstellung der Kinder-
erziehungszeiten nur geringfugige Veranderungen im Beitragssatzverlauf bei einem bis
2031 stabilen Rentenniveau von 48 Prozent. Auch nach 2031 liegt das Sicherungsniveau
um rund einen Prozentpunkt héher als im geltenden Recht.

Finanzielle Auswirkungen auf die Bundesmittel an die Rentenversicherung sowie die Haus-
halte der Lander (Mehr-/Minderausgaben +/-)

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2035 2040

Bund (in Mrd. Euro)

Bundeszuschiisse 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.5 0.6

Beitrage Kindererziehungszeiten 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -0.1 -0.1 -0,2

Bundeszuschuss knappschaftl. RV 0,0 0,0 0,0 0,0 0.1 0,2 0,2 0,2 0,2

Zusatz- und Sonderversorgungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -

Erstattungen Haltelinie 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 9.4 1.2 13.4 1564

Erstattungen Mitterrente 0,0 0,0 0,0 50 5.0 5.0 5,0 4.6 4.0

Bundesmittel insgesamt * 0,0 -0.1 0.4 54 9.6 15,0 16,5 18,6 20,0
Lander (in Mrd. Euro)

Zusatz- und Sonderversorgungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -

* Ergebnisse zur besseren Ubersichtlichkeit auf eine Nachkommastelle gerundet, hierdurch ggf. Abweichungen bei Summen

Die Erstattung der Mehrkosten der Verlangerung der Haltelinie fihrt — unter Berlcksichti-
gung samtlicher weiterer MaRnahmen — ab dem Jahr 2029 zu zuséatzlichen Ausgaben in
Hoéhe von zunachst 4,1 Milliarden Euro. Im Jahr 2030 steigen die Kosten auf 9,4 Milliarden
Euro, im Jahr 2031 auf 11,2 Milliarden Euro. Auch in den Folgejahren ist mit einem weiteren
Anstieg zu rechnen, da das Rentenniveau zwar sukzessive sinkt, jedoch weiterhin tGber
dem sich nach geltendem Recht ergebenden Niveau liegt.

Durch die vollstandige Gleichstellung der Kindererziehungszeiten und die Erstattungen der
Aufwendungen entstehen ab 2028 jahrlich Mehrausgaben von 5 Mrd. Euro im Bundeshaus-
halt. Bis zum Jahr 2040 sinken die Aufwendungen und damit die Erstattungen auf 4 Mrd.
Euro jahrlich.

In Folge der Erhéhung der Transparenz bei der Fortschreibung der Bundeszuschisse so-
wie der Anhebung der Untergrenze der Nachhaltigkeitsricklage ergeben sich im Zusam-
menspiel mit der Verlangerung der Haltelinie und der vollstandigen Gleichstellung der Kin-
dererziehungszeiten entsprechend etwas héhere Bundeszuschisse sowie etwas geringe
Ausgaben des Bundes fiir Beitrage fur Kindererziehungszeiten.
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Unter Berlcksichtigung samtlicher MaRnahmen erhéhen sich die zusatzlichen Gesamtmit-
tel des Bundes perspektivisch auf zunachst 14,9 Milliarden Euro im Jahr 2030 und steigen
bis zum Jahr 2040 auf insgesamt 20 Milliarden Euro an.

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fur Burgerinnen und Biirger

Fur Blrgerinnen und Burger entsteht kein zusatzlicher Erflllungsaufwand.

E.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Fur die Wirtschaft entsteht kein zusatzlicher Erflllungsaufwand.

Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten

Keine.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung
Fir Lander und Kommunen entsteht kein Erfillungsaufwand.

Fir die gesetzliche Rentenversicherung entsteht ein einmaliger Erfullungsaufwand in Hohe
von 22,8 Mio. Euro.

F. Weitere Kosten

Durch die Verlangerung der Haltelinie fur das Rentenniveau bei 48 Prozent sowie die voll-
standige Gleichstellung der Kindererziehungszeiten ergeben sich positive Effekte auf das
verfigbare Einkommen von Rentnerhaushalten. Diese Wirkungen zeigen sich insbeson-
dere mittel- und langfristig — auch tber den Zeitraum hinaus, in dem die Haltelinie gilt. Das
hdhere verfugbare Einkommen kann dabei zu einer erhéhten Konsumnachfrage fihren und
somit tendenziell preiserhhend wirken. Nennenswerte Auswirkungen auf das Preisniveau,
insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind jedoch nicht zu erwarten. Auswirkun-
gen auf den Beitragssatz der Rentenversicherung und eine diesbeziiglich héhere Belastung
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern werden durch die Erstattung der Kosten aus
Steuermitteln grundsatzlich vermieden.

Die Wirtschaft, insbesondere auch die mittelstdndischen Unternehmen, wird nicht belastet.
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Referentenentwurf des Bundesministeriums fiir Arbeit und
Soziales

Entwurf eines Gesetzes zur Stabilisierung des Rentenniveaus und zur

Vollendung der Anerkennung von Kindererziehungszeiten

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Anderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Rentenversicherung — in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBI. | S. 754, 1404, 3384), das zuletzt
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 18. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 423) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Die Inhaltstibersicht wird wie folgt gedndert:

a)

f)

)

Die Angabe zu § 154 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,§ 154 Rentenversicherungsbericht und weitere Berichte zur Alterssicherung®.
Nach der Angabe zu § 154 wird die folgende Angabe eingeflgt:
,§ 154a Sicherungsniveau vor Steuern®.
Die Angabe zu § 255e wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,§ 255e Niveauschutzklausel fiir die Zeit vom 1. Juli 2019 bis zum Ablauf des 1. Juli 2031°.
Die Angaben zu den §§ 255h und 255i wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,§ 255h Schutzklausel in der Zeit vom 1. Juli 2022 bis zum Ablauf des 1. Juli 2031
§ 255i Anpassung nach Mindestsicherungsniveau bis zum Ablauf des 1. Juli 2031,
Die Angabe zu § 287a wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,§ 287a (weggefallen)*.
Die Angabe zu § 287c¢ wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,§ 287c (weggefallen)*.
Die Angabe zu § 287e wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,§ 287e (weggefallen)*.
Die Angabe zu § 287f wird durch die folgende Angabe ersetzt:

.8 287f (weggefallen)”.
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Die Angaben zu den §§ 291b und 291c wird durch die folgende Angabe ersetzt:

»8 291b Erstattung der Mehraufwendungen aufgrund der Anpassung nach Mindestsicherungsniveau ab dem Jahr
2026

§ 291c Erstattung der Mehraufwendungen fiir zusatzliche Kindererziehungszeiten®.

2.  § 41 wird wie folgt geandert:

a) Nach Absatz 1 wird der folgende Absatz 2 eingeflgt:

b)

,(2) § 14 Absatz 2 Satz 2 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes gilt nicht fur
Arbeitnehmer, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, soweit mit befristeten Ar-
beitsverhaltnissen nach § 14 Absatz 2 Satz 1 des Teilzeit- und Befristungsgeset-
zes bei demselben Arbeitgeber folgende Grenzen nicht Uberschritten werden:

1. eine Hochstdauer von insgesamt acht Jahren oder
2. eine maximale Anzahl von zwolf befristeten Arbeitsvertragen.*

Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3.

3. § 154 wird wie folgt geéndert:

a)

Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

,§ 154 Rentenversicherungsbericht und weitere Berichte zur Alterssicherung®.
Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Nummer 1 wird die Angabe ,Nachhaltigkeitsriicklage sowie* durch die An-
gabe ,Nachhaltigkeitsriicklage,“ ersetzt und nach der Angabe ,Beitragssatzes*
die Angabe ,sowie des Sicherungsniveaus vor Steuern® eingeflgt.

bb) In Nummer 2 wird die die Angabe ,Wirtschaftsentwicklung,“ durch die Angabe
~Wirtschaftsentwicklung.” ersetzt.

cc) Nummer 3 wird gestrichen.
In Absatz 2 wird Satz 2 gestrichen.
Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

,(3) Die Bundesregierung hat den gesetzgebenden Koérperschaften geeignete
MaRnahmen vorzuschlagen, wenn in der allgemeinen Rentenversicherung in der
mittleren Variante der 15-jahrigen Vorausberechnungen des Rentenversiche-
rungsberichts der Beitragssatz bis zum Jahr 2030 22 Prozent uUberschreitet. Die
Bundesregierung hat den gesetzgebenden Kérperschaften im Jahr 2029 einen Be-
richt Uber die tatsachliche Entwicklung des Beitragssatzes und des Bundeszu-
schusses vorzulegen. Ziel dieses Berichts ist es, zu prufen, ob und welche Malf3-
nahmen erforderlich sind, um das Sicherungsniveau vor Steuern Uber das Jahr
2031 hinaus bei 48 Prozent konstant zu halten. Die Bundesregierung soll den ge-
setzgebenden Korperschaften geeignete MalRnahmen vorschlagen, wenn sich
zeigt, dass durch die Forderung der freiwilligen zusatzlichen Altersvorsorge eine
ausreichende Verbreitung nicht erreicht werden kann.*

Absatz 3a wird gestrichen.
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f) In Absatz 4 wird Satz 2 gestrichen.

Nach § 154 wird der folgende § 154a eingefligt:

»8 154a
Sicherungsniveau vor Steuern

(1) Das Sicherungsniveau vor Steuern fir das jeweilige Kalenderjahr ist der Ver-
haltniswert aus der verfligbaren Standardrente und dem verfligbaren Durchschnittsent-
gelt des jeweils betreffenden Kalenderjahres.

(2) Die verfugbare Standardrente des jeweiligen Kalenderjahres ist die Standard-
rente, gemindert um die von den Rentnerinnen und Rentnern zu tragenden Sozialver-
sicherungsbeitrage. Die Standardrente ist die Regelaltersrente aus der allgemeinen
Rentenversicherung mit 45 Entgeltpunkten, die sich berechnet unter Zugrundelegung
des ab dem 1. Juli des betreffenden Kalenderjahres geltenden aktuellen Rentenwerts
fur zwolf Monate. Die von den Rentnerinnen und Rentnern zu tragenden Sozialversi-
cherungsbeitrage berechnen sich, indem die Standardrente des betreffenden Kalen-
derjahres multipliziert wird mit der Summe des von den Rentnerinnen und Rentnern zu
tragenden Anteils des allgemeinen Beitragssatzes sowie des durchschnittlichen Zu-
satzbeitragssatzes zur gesetzlichen Krankenversicherung und des Beitragssatzes zur
sozialen Pflegeversicherung des betreffenden Kalenderjahres. Dabei ist die jeweilige
Hoéhe der Beitragssatze der Bekanntmachung des Gesamtsozialversicherungsbei-
tragssatzes nach § 20 Absatz 2a Satz 5 des Vierten Buches im Bundesanzeiger zu
entnehmen.

(3) Das verfugbare Durchschnittsentgelt des jeweiligen Kalenderjahres wird er-
mittelt, indem das verfiigbare Durchschnittsentgelt des Vorjahres mit der fur die Ren-
tenanpassung malfigebenden Veranderung der Bruttolohne und -gehalter je Arbeitneh-
mer (§ 68 Absatz 2) und mit der Veranderung der Nettoquote des Durchschnittsent-
gelts des jeweiligen Kalenderjahres gegentber dem Vorjahr multipliziert wird. Die Net-
toquote des Durchschnittsentgelts des jeweiligen Kalenderjahres wird ermittelt, indem
der Wert 100 Prozent vermindert wird um den vom Arbeitnehmer zu tragenden Anteil
des im Bundesanzeiger nach § 20 Absatz 2a Satz 5 des Vierten Buches bekannt ge-
gebenen Gesamtsozialversicherungsbeitragssatzes des betreffenden Kalenderjah-
res.”

In § 158 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe ,0,2fache® durch die Angabe
,0,3fache” ersetzt.

§ 213 wird durch den folgenden § 213 ersetzt:

.8 213
Zuschisse des Bundes

(1) Der Bund leistet zu den Ausgaben der allgemeinen Rentenversicherung Zu-
schusse.

(2) Ausgehend von einem Betrag von 61 083 122 554,45 Euro im Jahr 2025, wird
der allgemeine Bundeszuschuss flr das jeweils folgende Kalenderjahr neu bestimmt,
indem der fUr das laufende Kalenderjahr ermittelte allgemeine Bundeszuschuss multi-
pliziert wird mit den Faktoren fur die Veranderung
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1. der Bruttoldhne und -gehalter je Arbeitnehmer nach § 68 Absatz 2 Satz 1 des ver-
gangenen Kalenderjahres gegeniber dem vorvergangenen Kalenderjahr und

2. des Beitragssatzes zur allgemeinen Rentenversicherung des folgenden Kalender-
jahres gegenuber dem laufenden Kalenderjahr.

(3) Ausgehend von einem Betrag von 15 717 551 040,57 Euro im Jahr 2025, wird
der zusatzliche Bundeszuschuss ohne den Erhéhungsbetrag nach Absatz 4 fir das
jeweils folgende Kalenderjahr neu bestimmt, indem der fur das laufende Kalenderjahr
ermittelte zusatzliche Bundeszuschuss ohne den Erhdhungsbetrag nach Absatz 4 mit
dem Faktor fur die Veranderung des erwarteten Aufkommens der Steuern vom Umsatz
des folgenden Jahres gegentber dem laufenden Jahr multipliziert wird. Dabei bleiben
Anderungen der Steuersatze im Jahr ihres Wirksamwerdens unbertiicksichtigt. Mit dem
zusatzlichen Bundeszuschuss werden die nicht beitragsgedeckten Leistungen pau-
schal abgegolten.

(4) Der zusatzliche Bundeszuschuss nach Absatz 3 wird um einen Erhéhungsbe-
trag erganzt. Ausgehend von dem Betrag von 17 586 056 949,39 Euro im Jahr 2025,
wird dieser fur das jeweils folgende Kalenderjahr neu bestimmt, indem der fir das lau-
fende Kalenderjahr ermittelte Erh6hungsbetrag mit dem Faktor fur die Veranderung der
Bruttoldhne und -gehalter des vergangenen Jahres gegeniber dem vorvergangenen
Jahr multipliziert wird. § 68 Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend.

(5) Die Festsetzung und Auszahlung der Monatsraten sowie die Abrechnung der
Bundeszuschusse fuhrt das Bundesamt fir Soziale Sicherung durch.*

§ 249 wird wie folgt gedndert:
a) In Absatz 1 wird die Angabe ,30“ durch die Angabe ,36“ ersetzt.
b) Absatz 7 wird durch den folgenden Absatz 7 ersetzt:

,(7) Bei Folgerenten, die die Voraussetzungen nach § 88 Absatz 1 oder 2 er-
fullen und flr die ein Zuschlag an personlichen Entgeltpunkten nach § 307d Ab-
satz 1 Satz 1 zu berlcksichtigen ist, endet die Kindererziehungszeit flr ein vor
dem 1. Januar 1992 geborenes Kind zwolf Kalendermonate nach Ablauf des Mo-
nats der Geburt. Die Kindererziehungszeit endet 24 Kalendermonate nach Ablauf
des Monats der Geburt, wenn ausschlieBlich ein Zuschlag an personlichen Ent-
geltpunkten nach § 307d Absatz 1 Satz 3 oder nach § 307d Absatz 1a Satz 1 zu
berlcksichtigen ist. Die Kindererziehungszeit endet 30 Kalendermonate nach Ab-
lauf des Monats der Geburt, wenn ausschlieRlich ein Zuschlag an personlichen
Entgeltpunkten nach § 307d Absatz 1 Satz 4, nach § 307d Absatz 1a Satz 3 oder
nach § 307d Absatz 1b zu berucksichtigen ist. Eine Kindererziehungszeit wird fur
den maldgeblichen Zeitraum, fiir den ein Zuschlag an persénlichen Entgeltpunkten
nach § 307d Absatz 5 bericksichtigt wurde, nicht angerechnet.”

c) Absatz 8 wird durch den folgenden Absatz 8 ersetzt:

,(8) Die Anrechnung einer Kindererziehungszeit nach Absatz 1 ist ausge-
schlossen

1. ab dem 13. bis zum 24. Kalendermonat nach Ablauf des Monats der Geburt,
wenn fur die versicherte Person fur dasselbe Kind ein Zuschlag an personli-
chen Entgeltpunkten nach § 307d Absatz 1 Satz 1 zu berlcksichtigen ist,



10.

11.

12.

-9- Bearbeitungsstand: 03.07.2025 11:25

2. ab dem 25. bis zum 30. Kalendermonat nach Ablauf des Monats der Geburt,
wenn flr die versicherte Person flir dasselbe Kind ein Zuschlag an persoénli-
chen Entgeltpunkten nach § 307d Absatz 1 Satz 3 oder nach § 307d Ab-
satz 1a Satz 1 zu berucksichtigen ist,

3. ab dem 31. bis zum 36. Kalendermonat nach Ablauf des Monats der Geburt,
wenn flr die versicherte Person flr dasselbe Kind ein Zuschlag an personli-
chen Entgeltpunkten nach § 307d Absatz 1 Satz 4, nach § 307d Absatz 1a
Satz 3 oder nach § 307d Absatz 1b zu bertcksichtigen ist.

Satz 1 gilt entsprechend, wenn flir andere Versicherte oder Hinterbliebene flr das-

selbe Kind ein Zuschlag an persoénlichen Entgeltpunkten fir den maf3geblichen

Zeitraum zu berucksichtigen ist oder zu bertcksichtigen war.*

§ 255e wird wie folgt geéndert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

,§ 255€

Niveauschutzklausel fur die Zeit vom 1. Juli 2019 bis zum Ablauf des 1. Juli
2031“.

b) In Absatz 1 wird die Angabe ,1. Juli 2025“ durch die Angabe ,Ablauf des 1. Juli
2031“ und die Angabe ,§ 154 Absatz 3a“ durch die Angabe ,§ 154a“ ersetzt.

c) In Absatz 2 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe ,§ 154 Absatz 3a Satz 5* durch
die Angabe ,§ 154a Absatz 3 Satz 1“ ersetzt.

§ 255h wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

»8 255h
Schutzklausel in der Zeit vom 1. Juli 2022 bis zum Ablauf des 1. Juli 2031“.

b) In Absatz 1, Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satzteil vor Nummer 1 und Absatz 6 Satz 1
wird jeweils die Angabe ,2025% durch die Angabe ,2031“ ersetzt.

§ 255i wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

.8 255i
Anpassung nach Mindestsicherungsniveau bis zum Ablauf des 1. Juli 2031“.
b) In Satz 1 wird jeweils die Angabe ,2025% durch die Angabe ,2031“ ersetzt.
§ 287a wird gestrichen.

§ 287c wird gestrichen.
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§ 287d wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird gestrichen.

b) Absatz 2 wird gestrichen.

c) In Absatz 3 wird die Angabe ,(3)" gestrichen.

§ 287e wird gestrichen.

§ 287f wird gestrichen.

In § 2879 Satz 2 wird die Angabe ,Satz 3“ durch die Angabe ,Satz 2“ ersetzt.

§ 291b wird durch den folgenden § 291b ersetzt:

,§ 291b

Erstattung der Mehraufwendungen aufgrund der Anpassung nach Mindestsiche-
rungsniveau ab dem Jahr 2026

(1) Der Bund erstattet den Tragern der allgemeinen Rentenversicherung dauer-
haft jahrlich die Mehraufwendungen, die sich daraus ergeben, dass der aktuelle Ren-
tenwert abweichend vom Verfahren nach § 68 ab dem Jahr 2026 bis einschlief3lich
2031 nach § 255i festzusetzen ist.

(2) FuUr die Bestimmung des Erstattungsbetrags wird ab dem Jahr 2026 dauerhaft
ein Vergleichswert zum festgesetzten aktuellen Rentenwert bestimmt. Der Vergleichs-
wert wird zum 1. Juli eines jeden Jahres ausgehend von seinem Vorjahreswert nach
dem Verfahren nach § 68 ermittelt. Fur die Ermittlung des Vergleichswerts zum 1. Juli
2026 gilt der am 30. Juni 2026 geltende aktuelle Rentenwert als Vorjahreswert. Der
Erstattungsbetrag fir das jeweilige Kalenderjahr ergibt sich, indem die relative Abwei-
chung von jahresdurchschnittlichem Vergleichswert und jahresdurchschnittlichem ak-
tuellen Rentenwert mit den Aufwendungen der allgemeinen Rentenversicherung mul-
tipliziert wird, die von der Hohe des aktuellen Rentenwerts abhangen und die nicht
bereits anderweitig erstattet werden.

(3) Aufdie Erstattungsbetrage sind angemessene Abschlage zu zahlen. Die Fest-
setzung und Auszahlung der Monatsraten sowie die Abrechnung der Erstattung fuhrt
das Bundesamt flir Soziale Sicherung durch.

(4) Die erstatteten Mehraufwendungen fur Renten und Rententeile nach dieser
Vorschrift sind abweichend von § 68 Absatz 4 Satz 3 bei der Berechnung der Anzahl
der Aquivalenzrentner beim Gesamtvolumen der Renten nicht in Abzug zu bringen.*

§ 291c wird durch den folgenden § 291c ersetzt:

.8 291c
Erstattung der Mehraufwendungen fur zusatzliche Kindererziehungszeiten

Der Bund erstattet der allgemeinen Rentenversicherung jahrlich die Mehraufwen-
dungen, die sich aufgrund der ab dem Jahr 2028 geltenden zuséatzlichen Kindererzie-
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hungszeiten von sechs Monaten und der zusatzlichen Zuschlage an persénlichen Ent-
geltpunkten fur Kindererziehung fir ein vor dem 1. Januar 1992 geborenes Kind erge-
ben. Auf die Erstattungsbetrage sind angemessene Abschlage zu zahlen. Die Festset-
zung und Auszahlung der Monatsraten sowie die Abrechnung der Erstattung fuhrt das
Bundesamt fiir Soziale Sicherung durch.”

§ 292 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird gestrichen.
b) Die Absatze 2 und 3 werden zu den Absatzen 1 und 2.
In § 295 wird die Angabe ,2,5-Fache” durch die Angabe ,Dreifache” ersetzt.
§ 307d wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
»(1) Bestand am 30. Juni 2014 Anspruch auf eine Rente, wird ab dem 1. Juli
2014 ein Zuschlag an personlichen Entgeltpunkten fur Kindererziehung fur ein vor

dem 1. Januar 1992 geborenes Kind berucksichtigt, wenn

1. in der Rente eine Kindererziehungszeit fur den zwolften Kalendermonat nach
Ablauf des Monats der Geburt angerechnet wurde und

2. kein Anspruch nach den §§ 294 und 294a besteht.

Der Zuschlag betragt fur jedes Kind einen personlichen Entgeltpunkt. Bestand am
30. Juni 2014 Anspruch auf eine Rente, wird ab dem 1. Januar 2019 ein Zuschlag
von 0,5 personlichen Entgeltpunkten fir ein vor dem 1. Januar 1992 geborenes
Kind berlcksichtigt, wenn

1. in der Rente eine Berucksichtigungszeit wegen Kindererziehung fur den 30.
Kalendermonat nach Ablauf des Monats der Geburt angerechnet oder wegen
§ 57 Satz 2 nicht angerechnet wurde und

2. kein Anspruch nach den §§ 294 und 294a besteht.

Bestand am 30. Juni 2014 Anspruch auf eine Rente, wird ab dem 1. Januar 2028
ein Zuschlag von 0,5 personlichen Entgeltpunkten fir ein vor dem 1. Januar 1992
geborenes Kind berucksichtigt, wenn

1. in der Rente eine Berucksichtigungszeit wegen Kindererziehung fur den 30.
Kalendermonat nach Ablauf des Monats der Geburt angerechnet oder wegen
§ 57 Satz 2 nicht angerechnet wurde und

2. kein Anspruch nach den §§ 294 und 294a besteht.

Die Voraussetzungen des Satzes 3 Nummer 1 gelten als erfullt, wenn

1. vordem 1. Januar 1992 Anspruch auf eine Rente bestand, in der fir dasselbe
Kind ein Zuschlag nach Absatz 1 Satz 1 berlcksichtigt wird, und

2. flr dasselbe Kind eine Berlcksichtigungszeit wegen Kindererziehung fir den
24. Kalendermonat nach Ablauf des Monats der Geburt fir andere Versicherte
oder Hinterbliebene nicht angerechnet wird.
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Die Voraussetzungen des Satzes 4 Nummer 1 gelten als erflllt, wenn

1. vordem 1. Januar 1992 Anspruch auf eine Rente bestand, in der flr dasselbe
Kind ein Zuschlag nach Absatz 1 Satz 1 berucksichtigt wird, und

2. fur dasselbe Kind eine Berucksichtigungszeit wegen Kindererziehung fir den
30. Kalendermonat nach Ablauf des Monats der Geburt fur andere Versicherte
oder Hinterbliebene nicht angerechnet wird.*

Absatz 1a wird durch den folgenden Absatz 1a ersetzt:

»(1a) st der Anspruch auf Rente nach dem 30. Juni 2014 und vor dem 1. Januar
2019 entstanden, wird ab dem 1. Januar 2019 ein Zuschlag an personlichen Ent-
geltpunkten fur Kindererziehung fur ein vor dem 1. Januar 1992 geborenes Kind
bertcksichtigt, wenn

1. in der Rente eine Berucksichtigungszeit wegen Kindererziehung fur den 24.
Kalendermonat nach Ablauf des Monats der Geburt angerechnet wurde und

2. kein Anspruch nach den §§ 294 und 294a besteht.

Der Zuschlag betragt fur jedes Kind 0,5 personliche Entgeltpunkte. Ist der An-
spruch auf Rente nach dem 30. Juni 2014 und vor dem 1. Januar 2019 entstanden,
wird ab dem 1. Januar 2028 ein Zuschlag von 0,5 personlichen Entgeltpunkten fir
ein vor dem 1. Januar 1992 geborenes Kind berucksichtigt, wenn

1. in der Rente eine Berucksichtigungszeit wegen Kindererziehung fir den 30.
Kalendermonat nach Ablauf des Monats der Geburt angerechnet oder wegen
§ 57 Satz 2 nicht angerechnet wurde und

2. kein Anspruch nach den §§ 294 und 294a besteht.”
Nach Absatz 1a wird der folgende Absatz 1b eingeflgt:

»(1b)Ist der Anspruch auf Rente nach dem 31. Dezember 2018 und vor dem 1.
Januar 2028 entstanden, wird ab dem 1. Januar 2028 ein Zuschlag an personli-
chen Entgeltpunkten fur Kindererziehung flr ein vor dem 1. Januar 1992 gebore-
nes Kind berlcksichtigt, wenn

1. in der Rente eine Berlcksichtigungszeit wegen Kindererziehung fir den 30.
Kalendermonat nach Ablauf des Monats der Geburt angerechnet wurde und

2. kein Anspruch nach den §§ 294 und 294a besteht.
Der Zuschlag betragt fur jedes Kind 0,5 personliche Entgeltpunkte.®
Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»,(2) Ist die Kindererziehungszeit oder Berlcksichtigungszeit wegen Kinderer-
ziehung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Satz 3 Nummer 1, Satz4 Nummer 1,
Absatz 1a Satz 1 Nummer 1, Absatz 1a Satz 3 Nummer 1 oder Absatz 1b Satz 1
Nummer 1 in der knappschaftlichen Rentenversicherung beriicksichtigt worden,

wird der Zuschlag an personlichen Entgeltpunkten mit 0,75 vervielfaltigt.*

Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:
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»(3) Folgt auf eine Rente mit einem Zuschlag nach Absatz 1, Absatz 1a oder
Absatz 1b eine Rente, die die Voraussetzungen nach § 88 Absatz 1 oder 2 erfillt,
ist der Zuschlag an persdnlichen Entgeltpunkten nach den Absatzen 1 bis 2 weiter
zu berucksichtigen.”

f)  Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt:

»(5) Bestand am 31. Dezember 2018 Anspruch auf eine Rente und werden
Zuschlage nach Absatz 1 oder nach Absatz 1a nicht bericksichtigt, wird auf Antrag
ab dem 1. Januar 2019 fur jeden Kalendermonat der Erziehung ein Zuschlag in
Hohe von 0,0833 persdnlichen Entgeltpunkten berticksichtigt, wenn

1. nach dem zwdlften Kalendermonat nach Ablauf des Monats der Geburt inner-
halb des jeweils [Angstens anrechenbaren Zeitraums die Voraussetzungen zur
Anerkennung einer Kindererziehungszeit nach den §§ 56 und 249 vorlagen
und

2. fur dasselbe Kind keine Kindererziehungszeiten oder Zuschlage nach Ab-
satz 1 oder nach Absatz 1a fur andere Versicherte oder Hinterbliebene fir den
mafgeblichen Zeitraum zu berlcksichtigen sind.

Bestand am 31. Dezember 2027 Anspruch auf eine Rente und werden Zuschlage
nach Absatz 1, Absatz 1a oder Absatz 1b nicht berlcksichtigt, wird auf Antrag ab
dem 1. Januar 2028 fur jeden Kalendermonat der Erziehung ein Zuschlag in Héhe
von 0,0833 personlichen Entgeltpunkten bericksichtigt, wenn

1. nach dem zwdlften Kalendermonat nach Ablauf des Monats der Geburt inner-
halb des jeweils lAngstens anrechenbaren Zeitraums die Voraussetzungen zur
Anerkennung einer Kindererziehungszeit nach den §§ 56 und 249 vorlagen
und

2. flr dasselbe Kind keine Kindererziehungszeiten oder Zuschlage nach Ab-
satz 1, Absatz 1a oder Absatz 1b flir andere Versicherte oder Hinterbliebene
fur den maRygeblichen Zeitraum zu berticksichtigen sind.

Sind die Kalendermonate der Erziehung der knappschaftlichen Rentenversiche-
rung zuzuordnen, betragt der Zuschlag fur jeden Kalendermonat 0,0625 persoénli-
che Entgeltpunkte. Absatz 3 gilt entsprechend. Sind fur das Kind keine Berlck-
sichtigungszeiten wegen Kindererziehung anerkannt worden, wird der Zuschlag
bei dem Elternteil berlcksichtigt, der das Kind Uberwiegend erzogen hat. Liegt eine
Uberwiegende Erziehung durch einen Elternteil nicht vor, erfolgt die Zuordnung zur
Mutter.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 1. Januar 2026 in Kraft. Artikel 1
Nummer 7, 20 und 21 treten am 1. Januar 2028 in Kraft.
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Begriindung

A. Allgemeiner Teil

. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Die gesetzliche Rentenversicherung ist derzeit finanziell stabil aufgestellt. Der Beitragssatz
liegt seit dem Jahr 2018 unverandert bei 18,6 Prozent. Das Rentenniveau (Sicherungsni-
veau vor Steuern) liegt ebenfalls stabil bei 48 Prozent. Die bis zur Rentenanpassung 2025
geltende Haltelinie fur das Rentenniveau (Niveauschutzklausel) bei 48 Prozent hat vertrau-
ensbildend gewirkt. Mit der ab dem Jahr 2026 wieder anzuwendenden bisherigen Renten-
anpassungsformel wirde das Rentenniveau allerdings nach Auslaufen der Haltelinie deut-
lich sinken und ein niedrigeres Alterseinkommen zur Folge haben. Die Renten wiirden sys-
tematisch langsamer steigen als die Lohne.

Das Ziel ist es daher, die gesetzliche Rente als tragende Saule der Alterssicherung Uber
2025 hinaus im Hinblick auf das Rentenniveau stabil zu halten und daflr zu sorgen, dass
die gesetzliche Rentenversicherung weiterhin verlasslich bleibt. Dazu gehdrt, dass die Bir-
gerinnen und Burger auf ein stabiles Leistungsniveau der gesetzlichen Rentenversicherung
vertrauen koénnen und ein angemessenes Verhaltnis von Rentenversicherungsbeitragen
und Leistungen gewabhrt bleibt.

Mit dem Rentenreformgesetz 1992 wurde die anzurechnende Kindererziehungszeit von ei-
nem Jahr auf drei Jahre verlangert. Dem Ziel der Regelung entsprechend, Eltern mehr Frei-
heit zu verschaffen, sich flr Kindererziehung zu entscheiden und sich der Betreuung und
Erziehung des Kindes in dessen erster Lebensphase widmen zu kénnen, wurde die Ver-
langerung der Kindererziehungszeit fir nach 1991 geborene Kinder eingefiihrt. Fir vor
1992 geborene Kinder verblieb es bei der Anrechnung von einem Jahr Kindererziehungs-
zeit.

Mit dem RV-Leistungsverbesserungsgesetz wurde die anrechnungsfahige Kindererzie-
hungszeit flr vor 1992 geborene Kinder ab Juli 2014 um ein Jahr auf insgesamt zwei Jahre
verlangert. Mit dem RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz wurde in einer
zweiten Stufe die anrechnungsfahige Kindererziehungszeit flir vor 1992 geborene Kinder
ab Januar 2019 um weitere sechs Monate auf insgesamt zweieinhalb Jahre verlangert.

MalRgebliches Ziel der Anrechnung von Kindererziehungszeiten ist die Berlcksichtigung
ihrer bestandssichernden Bedeutung fir die im Umlageverfahren finanzierte gesetzliche
Rentenversicherung. Die als Generationenvertrag ausgestaltete gesetzliche Rentenversi-
cherung lasst sich ohne die nachrickende Generation nicht aufrechterhalten. Diese bringt
die Mittel fur die Alterssicherung der jetzt erwerbstatigen Generation auf. Ohne nachru-
ckende Generation hatte sie zwar Beitrage zur Rentenversicherung gezahlt, kénnte aber
keine Leistungen aus der Rentenversicherung erwarten. Dabei kann angesichts der Brei-
tenwirkung der Rentenversicherung vernachlassigt werden, dass nicht jedes Kind spater
zur Beitragszahlerin oder zum Beitragszahler wird (BVerfGE 87, 1, 37).

Dem Gesetzgeber stehen danach mehrere Mdglichkeiten zur Verfligung, innerhalb der ge-
setzlichen Rentenversicherung Nachteile auszugleichen, die sich daraus ergeben, dass
Kindererziehung beim erziehenden Elternteil typischerweise Sicherungslicken in der Ren-
tenbiografie hinterlasst (BVerfGE 87, 1, 65). Bei der Erziehung von vor 1992 geborenen
Kindern mussten Mutter und Vater aufgrund der damals nur begrenzt bestandenen Kinder-
betreuungsmaoglichkeiten haufig inre Erwerbstatigkeit einschranken oder aufgeben und da-
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mit Nachteile in ihrer Alterssicherung hinnehmen. Mit der Verlangerung der Kindererzie-
hungszeit fur vor 1992 Kinder um weitere sechs Monate wird die rentenrechtliche Gleich-
stellung der Erziehungsleistung der Mitter und Vater unabhangig vom Jahr der Geburt des
Kindes vollendet.

Aulerdem soll Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, die Riickkehr zu ihrem
bisherigen Arbeitgeber erleichtert werden. Nach geltender Rechtslage steht das Anschluss-
verbot des § 14 Absatz 2 Satz 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz einem sachgrundlos be-
fristeten Arbeitsverhaltnis bei einem Arbeitgeber, bei welchem die Person bereits zu einem
friheren Zeitpunkt beschaftigt war, entgegen. Diese Einschrankung soll aufgehoben wer-
den, um eine freiwillige Weiterarbeit nach Erreichen der Regelaltersgrenze fiir die Arbeits-
vertragsparteien einfacher zu gestalten und damit insbesondere einen Beitrag zur Fach-
kraftesicherung zu leisten.

. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs
1.) Sicherung des Rentenniveaus bei 48 Prozent liber 2025 hinaus bis zum Jahr 2031

Das Rentenniveau von 48 Prozent soll Gber das Jahr 2025 hinaus bis zum Jahr 2031 bei
48 Prozent gesichert werden. Dies schafft Verlasslichkeit und starkt das Vertrauen in die
gesetzliche Rentenversicherung als tragende Saule der Alterssicherung in Deutschland.
Hierfur wird flr die Rentenpassungen der nachsten sechs Jahre die bereits seit 2018 be-
stehende und nach aktueller Rechtslage bis 2025 geltende Haltelinie flr das Rentenniveau
gesetzlich verlangert. Die Regelungen fir diese Haltelinie gelten kiinftig bis einschlielich
zur Rentenanpassung zum 1. Juli 2031.

Die Mehraufwendungen der Haltelinie werden aus Steuermitteln ausgeglichen. Dafir wird
eine Erstattungsregel verankert, wonach der Bund den Unterschied der hypothetischen
Ausgaben der Rentenversicherung ohne Haltelinie zu den tatsachlichen Ausgaben erstat-
tet. Dafir wird ab 2026 ein Vergleichswert (= hypothetischer aktueller Rentenwert ohne
Haltelinie) bestimmt. Da die Haltelinie auch Gber 2031 hinaus Wirkung entfaltet, ist auch die
Erstattung dauerhaft zu zahlen. Aufgrund der Erstattungen der Mehrausgaben durch den
Bund, werden Auswirkungen aus der Verlangerung des Sicherungsniveaus auf den Bei-
tragssatz grundsatzlich vermieden.

Zudem wird geregelt, dass die Bundesregierung im Jahr 2029 einen Bericht Gber die Ent-
wicklung des Beitragssatzes und der Bundeszuschiisse vorzulegen hat. Ziel dieses Be-
richts ist es, zu prifen, ob und welche Mallnhahmen erforderlich sind, um das Rentenniveau
von 48 Prozent Uber das Jahr 2031 hinaus beizubehalten.

2.) Vollstandige Gleichstellung der Kindererziehungszeiten

In Zukunft wird die Erziehungsleistung in der gesetzlichen Rentenversicherung von Mattern
und Vatern, die vor 1992 geborene Kinder erzogen haben, in demselben Umfang wie bei
nach 1991 geborenen Kindern anerkannt.

Fir Matter und Vater, die ab dem 1. Januar 2028 in Rente gehen, wird die Kindererzie-
hungszeit um sechs Monate auf insgesamt drei Jahre verlangert. Mutter und Vater, die zu
diesem Zeitpunkt schon eine Rente beziehen, erhalten ab dem 1. Januar 2028 einen Zu-
schlag, der dem Rentenertrag eines halben Kindererziehungsjahres entspricht. Mitter und
Vater, fur die in der Rente bereits ein Zuschlag fur die Erziehung von Kindern aus der Ver-
langerung der Kindererziehungszeit in den Jahren 2014 und/oder 2019 enthalten ist, erhal-
ten zuklnftig einen um einen halben persdnlichen Entgeltpunkt erhéhten Zuschlag, sofern
sie im 30. Kalendermonat nach Ablauf des Monats der Geburt das Kind erzogen haben.
Die Regelung entspricht grundsatzlich den Regelungen, die 2014 und 2019 mit der Aus-



-16 - Bearbeitungsstand: 03.07.2025 11:25

weitung der Kindererziehungszeit auf zwei bzw. zweieinhalb Jahre erfolgte. Diese pau-
schale Anrechnungsweise dient, wie bereits in der Vergangenheit, der Verwaltungsverein-
fachung, damit die Rentenversicherungstrager nicht Millionen von Renten neu feststellen
mussen.

Darlber hinaus erhalten ab dem Inkrafttreten der Neuregelung auf Antrag auch diejenigen
einen Zuschlag an persoénlichen Entgeltpunkten, die zuvor keinen Zuschlag erhalten haben
(weil sie im 30. Kalendermonat keine Kindererziehungszeit oder Berlcksichtigungszeit we-
gen Kindererziehung im Rentenversicherungskonto aufwiesen), aber die Voraussetzungen
innerhalb der zusatzlichen sechs Monate bis zum Ablauf des Dreijahreszeitraums erfillen.
Dies betrifft etwa Adoptionen oder die Erziehung im Inland nach Rickkehr aus dem Aus-
land, wenn die Adoption beziehungsweise der Wohnsitzwechsel erst nach dem 30. Kalen-
dermonat nach dem Monat der Geburt erfolgte.

Auch fur Matter, die bei der erstmaligen Einfihrung der Kindererziehungszeit 1986 im Ren-
tenalter waren und daher eine Kindererziehungsleistung erhalten, wird diese Leistung um
die gleiche Héhe aufgestockt.

Die Mehraufwendungen, die sich aufgrund der zusatzlichen Anrechnung von sechs Mona-
ten Kindererziehungszeit fir vor 1992 geborene Kinder ergeben, werden vom Bund erstat-
tet.

3.) Regelungen zur Stabilisierung und Erh6hung der Transparenz der Finanzierung
der gesetzlichen Rentenversicherung

a) Vereinfachung der Zuschisse des Bundes

Die Fortschreibungsvorschriften fur die Zuschisse des Bundes an die allgemeine Renten-
versicherung werden geandert, um diese transparenter und verlasslicher zu gestalten. Ne-
ben umfangreichen redaktionellen Bereinigungen werden die jeweiligen Fortschreibungs-
regelungen nach einem einheitlichen Muster gefasst. Die mit der Entstehungsgeschichte
verbundenen gesetzlichen Festlegungen etwa zur Hohe bei Einfihrung der verschiedenen
Komponenten der Bundeszuschiisse werden aufgehoben. Die Fortschreibung des allge-
meinen Bundeszuschusses erfolgt wie bisher mit der Lohnentwicklung aber neu mit der
Veranderung des tatsachlichen Beitragssatzes. Bisher musste hierfir ein fiktiver Beitrags-
satz, der sich ohne Bericksichtigung des zusatzlichen und erganzenden Bundeszuschus-
ses ergabe, angewendet werden. Ferner fallen die Regelungen zum Minderungsbetrag
beim allgemeinen Bundeszuschuss und zur Verringerung des Erhdhungsbetrages weg, die
bisher bei der Fortschreibung nicht zu beriicksichtigen waren. Im Ubrigen werden die Zu-
schiisse des Bundes wie nach bisher geltendem Recht fortgeschrieben.

b) Anhebung der Mindestriicklage der Nachhaltigkeitsricklage

Die Mindestrucklage fur die Nachhaltigkeitsricklage wird vom 0,2fachen auf das 0,3fache
der durchschnittlichen Ausgaben zu eigenen Lasten flr einen Kalendermonat der allgemei-
nen Rentenversicherung angehoben. Somit ist kiinftig der Beitragssatz in der allgemeinen
Rentenversicherung vom 1. Januar eines Jahres an zu verandern, wenn bei Beibehaltung
des bisherigen Beitragssatzes der Wert von 0,3 Monatsausgaben voraussichtlich unter-
schritten werden wirde. Dadurch wird die unterjahrige Liquiditat der allgemeinen Renten-
versicherung gestarkt.

c) Berichtspflichten der Bundesregierung und Definition des Sicherungsniveaus vor Steuern
Die Berichtspflichten flir den Rentenversicherungsbericht werden um die Entwicklung des

Sicherungsniveaus erweitert, welches bisher zwar dargestellt, aber nicht als Berichtspflicht
genannt wird. Zudem wird der Rentenversicherungsbericht kinftig nicht mehr Uber die fi-
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nanziellen Auswirkungen der bereits vollzogenen Anhebung der Altersgrenzen (beispiels-
weise Altersrenten flr Frauen oder Altersrente wegen Arbeitslosigkeit) berichten, die auf
die Anhebung dieser Altersgrenzen auf 65 Jahre zuriickgehen. Die gesetzliche vorgeschrie-
bene vierjahrliche Berichtspflicht zur Anhebung der Altersgrenze auf 67 Jahre bleibt jedoch
bestehen. Die Definition des Sicherungsniveaus vor Steuern wird aus systematischen
Grinden in einer gesonderten Vorschrift unverandert geregelt.

4.) Aufhebung des Anschlussverbots fir Personen, die die Regelaltersgrenze er-
reicht haben

Um Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, die Riickkehr zu ihrem bisherigen
Arbeitgeber zu erleichtern, soll das Anschlussverbot des § 14 Absatz 2 Satz 2 Teilzeit- und
Befristungsgesetz fur diesen Personenkreis aufgehoben werden. Damit soll kinftig in die-
sen Fallen — neben unbefristeten Arbeitsverhaltnissen oder Arbeitsverhaltnissen, die mit
Sachgrund befristet sind — auch ein sachgrundlos befristetes Arbeitsverhaltnis mdglich sein.

1. Exekutiver FuBabdruck

Es haben keine Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter sowie beauftragte Dritte
wesentlich zum Inhalt des Gesetzentwurfs beigetragen.

A\A Alternativen

Die Verlangerung der Geltungsdauer des Mindestsicherungsniveaus von 48 Prozent
kénnte unterbleiben. Dies hatte aufgrund des geltenden Rechts zur Folge, dass durch die
Dampfungsfaktoren in der Rentenanpassungsformel die Rentenanpassungen und damit
das Leistungsniveau der gesetzlichen Rentenversicherung ab dem Jahr 2026 deutlich ge-
ringer ausfallen wirden. Im Gegenzug waren vom Bund keine Erstattungen der Mehrauf-
wendungen an die Rentenversicherung zu leisten. Eine Stabilisierung des Leistungsni-
veaus ware dann aber nicht mehr gegeben. Das Vertrauen in das deutsche Alterssiche-
rungssystem wirde geschwacht.

Die unterschiedliche Dauer der Kindererziehungszeiten fir vor 1992 geborene Kinder und
ab 1992 geborene Kinder konnte beibehalten werden. Dies widersprache aber dem beste-
henden Gerechtigkeitsempfinden der betroffenen Mutter und Vater.

V. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fiir die Anderung des Sechsten Buches Sozial-
gesetzbuch und die Anderung des Gesetzes Uiber Leistungsverbesserungen und Stabilisie-
rung in der gesetzlichen Rentenversicherung ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Num-
mer 12 des Grundgesetzes (Sozialversicherung).

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fiir die Aufhebung des Anschlussverbots nach
§ 14 Absatz 2 Satz 2 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes ergibt sich ebenfalls aus Arti-
kel 74 Absatz 1 Nummer 12 des Grundgesetzes (Arbeitsrecht).

VL. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und volkerrechtlichen
Vertragen

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europaischen Union und vélkerrechtlichen Ver-
tragen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.
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VII. Gesetzesfolgen
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Das Gesetz enthalt Rechts- und daraus resultierend auch Verwaltungsvereinfachungen.
Die Einzelheiten dazu kdnnen an entsprechender Stelle dem besonderen Begriindungsteil
entnommen werden.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Dieses Gesetz steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Deutschen Nachhaltigkeitsstra-
tegie der Bundesregierung. Die Schlisselindikatoren und die Prinzipien einer nachhaltigen
Entwicklung der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie wurden geprift. Das Gesetz leistet ei-
nen Beitrag zur Verwirklichung des Prinzips 5 ,Sozialen Zusammenhalt in einer offenen
Gesellschaft wahren und verbessern®. Die Regelungen zur Verlangerung der Haltelinie se-
hen vor, die gesetzliche Rentenversicherung als zukunftsfeste erste Saule der Alterssiche-
rung in Deutschland zu manifestieren. Des Weiteren werden Parameter festgeschrieben,
die bei den Menschen das Vertrauen in die Verlasslichkeit der gesetzlichen Rentenversi-
cherung starken. Auch die Regelung zur vollstédndigen Gleichstellung der Kindererzie-
hungszeit von vor 1992 bzw. nach 1991 geborenen Kindern ist geeignet, den sozialen Zu-
sammenhalt der Gesellschaft zu verbessern. Damit wird das Ziel einer nachhaltigen Politik
zur Starkung des sozialen Zusammenhalts geférdert. Zudem leisten die Regelungen einen
Beitrag zur Verwirklichung des Nachhaltigkeitsziels 8 ,Menschwurdige Arbeit und Wirt-
schaftswachstum®.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Die finanziellen Auswirkungen auf die allgemeine Rentenversicherung und die Haushalte
des Bundes und der Lander konnen den nachstehenden Tabellen entnommen werden.

Finanzielle Auswirkungen auf die allgemeine Rentenversicherung

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2035 2040

geltendes Recht
Beitragssatz in % 18.6 18.6 18.8 20,0 20.0 20.0 204 21,3 215
Sicherungsniveau in % 48,0 481 48.0 481 472 47.0 47,0 457 45,0
Rentenausgaben (inkl. KVdR) in Mrd. Euro 3943 413.0 4336 4537 467.8 4829 502,6 5724 6587

mit Mafinahmen
Beitragssatz in % 18,6 18,6 18.9 20,0 20,0 20,0 20,3 21,2 214
Sicherungsniveau in % 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 46,6 46,0
Rentenausgaben (inkl. K\VdR) in Mrd. Euro 3943 4128 4333 4581 476.3 496.9 518.3 590.1 677.9

Unter Berlcksichtigung aller MaRnahmen ergeben sich im Vergleich zum geltenden Recht
aufgrund der Erstattungen fiir die Haltelinie und die vollstandige Gleichstellung der Kinder-
erziehungszeiten nur geringfugige Veranderungen im Beitragssatzverlauf bei einem bis
2031 stabilen Rentenniveau von 48 Prozent. Auch nach 2031 liegt das Sicherungsniveau
um rund einen Prozentpunkt héher als im geltenden Recht.

Finanzielle Auswirkungen auf die Bundesmittel an die Rentenversicherung sowie die Haus-
halte der Lander (Mehr-/Minderausgaben +/-)
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2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2035 2040

Bund (in Mrd. Euro)

Bundeszuschisse 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.5 0.6

Beitrage Kindererziehungszeiten 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -0.1 -0.1 -0,2

Bundeszuschuss knappschaftl. RV 0,0 0,0 0,0 0,0 0.1 0,2 0,2 0,2 0,2

Zusatz- und Sonderversorgungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -

Erstattungen Haltelinie 0,0 0,0 0,0 0,0 41 94 11,2 13,4 154

Erstattungen Mutterrente 0,0 0,0 0,0 50 5.0 5.0 5,0 4.6 4.0

Bundesmittel insgesamt * 0,0 -01 04 54 9.6 15,0 16,5 18,6 20,0
Lander (in Mrd. Eura)

Zusatz- und Sonderversorgungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* Ergebnisse zur besseren Ubersichtlichkeit auf eine Nachkommastelle gerundet, hierdurch ggf. Abweichungen bei Summen

Die Erstattung der Mehrkosten der Verlangerung der Haltelinie fihrt — unter Berlcksichti-
gung samtlicher weiterer MaRnahmen — ab dem Jahr 2029 zu zusatzlichen Ausgaben in
Hoéhe von zunachst 4,1 Milliarden Euro. Im Jahr 2030 steigen die Kosten auf 9,4 Milliarden
Euro, im Jahr 2031 auf 11,2 Milliarden Euro. Auch in den Folgejahren ist mit einem weiteren
Anstieg zu rechnen, da das Rentenniveau zwar sukzessive sinkt, jedoch weiterhin tber
dem sich nach geltendem Recht ergebenden Niveau liegt.

Durch die vollstandige Gleichstellung der Kindererziehungszeiten und die Erstattungen der
Aufwendungen entstehen ab 2028 jahrlich Mehrausgaben von 5 Mrd. Euro im Bundeshaus-
halt. Bis zum Jahr 2040 sinken die Aufwendungen und damit die Erstattungen auf 4 Mrd.
Euro jahrlich.

In Folge der Erhéhung der Transparenz bei der Fortschreibung der Bundeszuschisse so-
wie der Anhebung der Untergrenze der Nachhaltigkeitsriicklage ergeben sich im Zusam-
menspiel mit der Verlangerung der Haltelinie und der vollstandigen Gleichstellung der Kin-
dererziehungszeiten entsprechend etwas hohere Bundeszuschiisse sowie etwas geringe
Ausgaben des Bundes fir Beitrage fir Kindererziehungszeiten.

Unter Berlcksichtigung séamtlicher MalRnahmen erhdhen sich die zusatzlichen Gesamtmit-
tel des Bundes perspektivisch auf zunachst 14,9 Milliarden Euro im Jahr 2030 und steigen
bis zum Jahr 2040 auf insgesamt 20 Milliarden Euro an.

Die Reformmaflinahmen fihren in Summe zu héheren Rentenausgaben. Da auf die Renten
Beitrage an die Kranken- und Pflegeversicherung der Rentnerinnen und Rentner zu ent-
richten sind, fuhrt dies in der gesetzlichen Krankenversicherung und der sozialen Pflege-
versicherung zu héheren Beitragseinnahmen.

Finanzielle Auswirkungen auf andere Sozialversicherungszweige (Mehr-/Mindereinnahmen
+/-)

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2035 2040

gesetzliche Krankenversicherung (in Mrd. Euro) 0,0 0,0 0,0 0,7 14 23 2,6 29 3.2
soziale Pflegeversicherung (in Mrd. Euro) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 05 0,5 0,6 0,6
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4.1. Erfiillungsaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger

Fur Blrgerinnen und Burger entsteht kein zusatzlicher Erflllungsaufwand.

4.2. Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft

Fur die Wirtschaft entsteht kein zusatzlicher Erflllungsaufwand.

4.3. Erfiillungsaufwand der Verwaltung

Fir Lander und Kommunen entsteht kein zusatzlicher Erflllungsaufwand.

Fir die Gesetzliche Rentenversicherung entsteht folgender Erfullungsaufwand:
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5. Weitere Kosten

Durch die Verlangerung der Haltelinie fir das Rentenniveau bei 48 Prozent sowie die voll-
standige Umsetzung der vollstandigen Gleichstellung der Kindererziehungszeiten ergeben
sich positive Effekte auf das verfligbare Einkommen von Rentnerhaushalten. Diese Wirkun-
gen zeigen sich insbesondere mittel- und langfristig — auch tber den Zeitraum hinaus, in
dem die Haltelinie gilt. Das héhere verfigbare Einkommen kann dabei zu einer erhdhten
Konsumnachfrage fuhren und somit tendenziell preiserhdhend wirken. Nennenswerte Aus-
wirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind jedoch
nicht zu erwarten. Auswirkungen auf den Beitragssatz der Rentenversicherung und eine
diesbezuglich hohere Belastung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern werden durch
die Erstattung der Kosten aus Steuermitteln grundsatzlich vermieden.

Die Wirtschaft, insbesondere auch die mittelstandischen Unternehmen, wird nicht belastet.
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6. Weitere Gesetzesfolgen

Die demografischen Auswirkungen des Gesetzes wurden geprift. Die Verlangerung der
Haltelinie fur das Rentenniveau sowie die Gleichstellung der Kindererziehungszeiten star-
ken das Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung.

Das Gesetzesvorhaben wurde auch im Hinblick auf Auswirkungen auf die Gleichwertigkeit
der Lebensverhaltnisse der Blirgerinnen und Blrger gepriift. Danach ergeben sich keine
Anhaltspunkte, dass mit den Regelungen ungleichwertige Lebensverhaltnisse hergestellt
werden. In Bezug auf die Angleichung der Kindererziehungszeiten wird die Erziehung von
vor 1992 und nach 1991 geborenen Kindern nunmehr rentenrechtlich gleichwertig berick-
sichtigt.

Gleichstellungspolitische Auswirkungen ergeben sich aus den Regelungen zur Verlange-
rung der Haltelinie nicht. Frauen und Manner sind nicht unterschiedlich betroffen. Von der
Gleichstellung der Kindererziehungszeiten profitieren weit Uberwiegend Frauen, die in der
Vergangenheit mehrheitlich die Erziehung der Kinder Ubernommen haben. Die Regelung
zum Anschlussverbot bezieht sich in gleichem Male auf Frauen und Manner, weshalb sich
hier ebenfalls keine gleichstellungspolitischen Auswirkungen ergeben.

Menschen mit Behinderungen sind im Vergleich mit anderen Menschen nicht in spezifischer
Weise von dem Gesetz tangiert.

Das Gesetzesvorhaben wurde auch im Hinblick auf die Erforderlichkeit der Aufnahme einer
Experimentierklausel geprift. Es besteht kein aktueller oder kilinftiger Erprobungsbedarf,
der die Aufnahme einer Experimentierklausel anzeigt.

VIIl. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung dieses Gesetzes ist Uber die Regelungen hinaus, die ohnehin befristet sind,
nicht vorgesehen. Vor dem Hintergrund der vorgeschriebenen Berichtspflichten insbeson-
dere zur finanziellen Entwicklung der Rentenversicherung (jahrlicher Rentenversicherungs-
bericht) und der Berichtspflicht der Bundesregierung im Jahr 2029, zur Untersuchung der
Erforderlichkeit von Malinahmen zur Sicherung des Rentenniveaus von 48 Prozent Uber
das Jahr 2031 hinaus, ist eine zusatzliche Evaluierung nicht erforderlich.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch)
Zu Nummer 1

Notwendige Anpassungen der Inhaltsiibersicht aufgrund der Anderungen durch dieses Ge-
setz.

Zu Nummer 2 (§ 41)
Zu Buchstabe a

Es wird ein neuer Absatz eingefligt, der das Anschlussverbot nach § 14 Absatz 2 Satz 2
des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) fur Arbeithnehmerinnen und Arbeitnehmer,
die die Regelaltersgrenze nach § 35 Satz 2 und § 235 erreicht haben, unter bestimmten
Voraussetzungen aufhebt. Danach gilt das Anschlussverbot fir diese Personengruppe
nicht, soweit sachgrundlose Befristungen nach § 14 Absatz 2 Satz 1 TzBfG bei demselben
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Arbeitgeber insgesamt eine Hochstdauer von acht Jahren oder eine maximale Anzahl von
zwolf befristeten Arbeitsvertragen nicht tGberschreiten.

Das Anschlussverbot des § 14 Absatz 2 Satz 2 TzBfG beschrankt die Befristung eines Ar-
beitsvertrages nach § 14 Absatz 2 Satz 1 TzBfG auf Neueinstellungen, womit Befristungs-
ketten verhindert werden.

Um Personen nach Erreichen der Regelaltersgrenze eine Rickkehr zu ihrem bisherigen
Arbeitgeber zu erleichtern, wird das Anschlussverbot fur diesen Personenkreis aufgehoben.
Damit wird der Abschluss eines nach § 14 Absatz 2 Satz 1 TzBfG sachgrundlos befristeten
Arbeitsvertrages mit dem bisherigen Arbeitgeber ermdglicht. Die Erleichterung einer freiwil-
ligen Weiterarbeit nach Erreichen der Regelaltersgrenze soll insbesondere einen Beitrag
zur Fachkraftesicherung leisten.

Die Aufhebung wird in zeitlicher Hinsicht sowie durch die maximale Anzahl von zwdlf be-
fristeten Arbeitsvertragen begrenzt. Die Verknipfung dieser zweifachen Begrenzung durch
die Konjunktion ,oder“ ist als ein ,und/oder“ zu verstehen.

Die Gesamtdauer von acht Jahren wird als Hochstgrenze ausgestaltet. Danach ist der Ab-
schluss eines sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrages nicht zuldssig, wenn durch diesen
die Gesamtdauer von acht Jahren Uberschritten wirde.

Bei der Berechnung der Gesamtdauer werden sachgrundlos befristete Arbeitsvertrage
nach § 14 Absatz 2 Satz 1 TzBfG berlcksichtigt. Diese missen mit demselben Arbeitgeber
geschlossen worden sein, das heil3t die Arbeitsvertragsparteien muissen identisch sein.
MafRgeblich ist demnach eine Arbeitgeberbetrachtung und keine Arbeitsplatzbetrachtung.

Da die Regelung nur das Anschlussverbot nach § 14 Absatz 2 Satz 2 TzBfG betrifft, bleiben
die aus § 14 Absatz 2 Satz 1 TzBfG resultierenden Grenzen der sachgrundlosen Befristung
(Gesamtdauer von zwei Jahren bei héchstens dreimaliger Verlangerung) unberihrt.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgednderung zu Nummer 2 Buchstabe a.

Zu Nummer 3 (§ 154)

Zu Buchstabe a

Anpassung der Uberschrift.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Der jahrliche Rentenversicherungsbericht enthalt insbesondere Modellrechnungen zur Ent-
wicklung von Einnahmen und Ausgaben, der Nachhaltigkeitsricklage, des jeweils erforder-
lichen Beitragssatzes und des Sicherungsniveaus vor Steuern in den kinftigen 15 Kalen-
derjahren. Durch die Erganzung wird die im Rentenversicherungsbericht bereits enthal-
tende Vorausberechnung des Sicherungsniveaus vor Steuern nun auch explizit in dessen
Berichtsauftrag unter Absatz 1 benannt.

Zu Doppelbuchstabe bb

Anderung Satzzeichen wegen Satzende.
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Zu Doppelbuchstabe cc

Der Rentenversicherungsbericht enthalt nach bisher geltendem Recht auch eine Darstel-
lung Uber Wirkungen der bereits vollzogenen Anhebung der Altersgrenzen (beispielsweise
Altersrente fur Frauen oder Altersrente wegen Arbeitslosigkeit). Dieser Berichtsauftrag
wurde mit der Anhebung dieser Altersgrenzen auf 65 Jahre eingefiihrt und ist insbesondere
auch mit Blick auf den ausflihrlichen vierjahrlichen Bericht zur Anhebung der Altersgrenze
auf 67 Jahre veraltet und wird daher gestrichen. Dies fuhrt zu einer Konsolidierung der Be-
richtspflichten.

Zu Buchstabe c
Der bisherige Satz 2 wird wegen Zeitablaufs gestrichen.
Zu Buchstabe d

Der bisherige Satz 1 mit der Geltungsdauer der Beitragssatzobergrenze und des Mindest-
sicherungsniveaus bis zum Jahr 2025 wird gestrichen. Die Geltungsdauer des Mindestsi-
cherungsniveaus (und damit auch deren Verlangerung) wird kinftig fur eine bessere
Rechtsklarheit nur noch in §§ 255e und 255i geregelt.

Da das Sicherungsniveau vor Steuern bis zum Jahr 2031 mindestens 48 Prozent betragen
muss, ist das bisherige Sicherungsziel von 43 Prozent bis zum Jahr 2030 nicht mehr erfor-
derlich und wird daher im Absatz 3 gestrichen.

Die neuen Satze 2 und 3 enthalten einen Berichtsauftrag fir das Jahr 2029. In diesem Be-
richt soll die Bundesregierung den gesetzgebenden Koérperschaften die Entwicklung des
Beitragssatzes und der Bundeszuschisse darlegen, um zu prifen, ob und mit welchen
Malnahmen eine dauerhafte Niveausicherung Uber das Jahr 2031 hinaus moglich ware.

Satz 4 mit der Vorschrift zur Verbreitung der zusatzlichen Altersvorsorge entspricht dem
bisherigen Satz 3.

Zu Buchstabe e

Absatz 3a — die Definition des Sicherungsniveaus vor Steuern — wird aus rechtssystemati-
schen Griinden im § 154 aufgehoben, da diese Definition nicht zur Regelung der Berichts-
pflichten gehdort. Die bisherige Regelung des Sicherungsniveaus vor Steuern wird kiinftig
im § 154a geregelt.

Zu Buchstabe f
Folgeanderung zur Verlangerung der Geltungsdauer des Mindestsicherungsniveaus.
Zu Nummer 4 (§ 154a)

Der § 154a entspricht — fUr eine bessere Verstandlichkeit geringfligig sprachlich angepasst
— der bisherigen Regelung des § 154 Absatz 3a. Auf die Begriindung zu § 154 Absatz 3a
wird verwiesen.

Zu Nummer 5 (§ 158)

Mit der Anhebung der Mindestriicklage der Trager der allgemeinen Rentenversicherung auf
das 0,3fache der durchschnittlichen Ausgaben zu eigenen Lasten werden die unterjahrig
mindestens verfugbaren finanziellen Mittel erhoht, die der Rentenversicherung fur die Aus-
zahlung der Renten zur Verfligung stehen. Damit werden unterjahrige Einnahmenschwan-
kungen besser ausgeglichen.
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Wenn die Nachhaltigkeitsriicklage in den kommenden Jahren bis zur Untergrenze ab-
schmilzt, kann es zu unterjahrigen Liquiditdtsengpassen in der allgemeinen Rentenversi-
cherung kommen. Ursache ist, dass die Einnahmen und Ausgaben der Rentenversicherung
unterjahrig ungleich verteilt sind. Wahrend die Beitragseinnahmen zum Jahresende auf-
grund der Sonderzahlungen (z. B. 13. Monatsgehalt, Weihnachtsgeld) besonders hoch
ausfallen, sind die Rentenzahlungen unterjahrig gleichmafiger verteilt. Selbst wenn die
Summe der monatlichen Einnahmen und Ausgaben zum Jahresende Ubereinstimmt, be-
steht klinftig die Mdglichkeit, dass in den Monaten davor die Einnahmen nicht die Ausgaben
decken.

Der bisherige geringe Wert der Mindestriicklage kann dann dazu fuhren, dass der Bund
nach dem Abschmelzen der Nachhaltigkeitsrucklage wiederkehrend mit einer ruckzahlba-
ren Liquiditatshilfe nach § 214 die Zahlungsfahigkeit der Rentenversicherung — wie bereits
im Jahr 2005 geschehen — kurzfristig sicherstellen muss. Die Anhebung der Mindestrick-
lage reduziert dieses Risiko und den damit verbundenen burokratischen Aufwand signifi-
kant. Die Funktion der Liquiditatshilfe bleibt auf Ausnahmesituationen beschrankt und das
Vertrauen in die finanzielle Tragfahigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung wird erhal-
ten.

Zu Nummer 6 (§ 213)

Die Anderungen der Berechnungsweise der Zuschiisse des Bundes in § 213 haben zum
Ziel, die erforderlichen Berechnungsschritte zu vereinfachen, die Berechnung transparenter
zu gestalten und durch Zeitablauf oder anderweitig Uberholte Berechnungselemente aufzu-
heben. Neben umfangreichen redaktionellen Bereinigungen werden die Ausgangsbetrage
der einzelnen Zuschisse des Bundes fur das Jahr 2025 benannt. Davon ausgehend sind
die Betrage der einzelnen Zuschiisse des Bundes fir die Folgejahre festzulegen. Dabei
sind die jeweiligen Fortschreibungsregelungen anzuwenden, die nun nach einem einheitli-
chen Muster gefasst sind.

Die Bestimmung des allgemeinen Bundeszuschusses nach Absatz 2 wird vereinfacht.
Durch die Zusammenfihrung des Bundeszuschusses im Beitrittsgebiet mit dem allgemei-
nen Bundeszuschuss ab 2026, dient die Summe aus den fir das Jahr 2025 bereits be-
stimmten Werten beider Zuschlisse als Ausgangsbasis flur die Fortschreibung des allge-
meinen Bundeszuschusses flir das Jahr 2026. Danach wird der allgemeine Bundeszu-
schuss jeweils ausgehend von seinem Vorjahrswert fortgeschrieben.

Fur die jahrliche Fortschreibung des allgemeinen Bundeszuschusses ist zum einen wie
schon nach bisherigem Recht die Veranderung der Bruttoldhne und -gehalter je Arbeitneh-
mer (§ 68 Absatz 2 Satz 1) maligebend. Neu in Satz 2 Nummer 2 ist, dass der allgemeine
Bundeszuschuss mit der Veranderungsrate des tatsachlichen Beitragssatzes zur allgemei-
nen Rentenversicherung fortgeschrieben wird. Dabei wird der Beitragssatz des Kalender-
jahres, fur welches der Bundeszuschuss festgesetzt wird, mit dem des davorliegenden Ka-
lenderjahres ins Verhaltnis gesetzt. Bisher war fur die Fortschreibung ein fiktiver Beitrags-
satz malgeblich, der sich ohne Berlcksichtigung des zusatzlichen Bundeszuschusses
nach Absatz 3 und 4 ergab. Die Bezugnahme auf den fiktiven Beitragssatz geht zurlck auf
die Zeit der Einfuhrung des zusatzlichen Bundeszuschusses bzw. dessen Erhéhungsbe-
trags. Die Regelung ist durch Zeitablauf Gberholt, denn damit sollten seinerzeit ungewollte
Ruckkopplungseffekte auf die Héhe des allgemeinen Bundeszuschusses vermieden wer-
den, die sich aus der Beitragssatzentlastung des zusatzlichen Bundeszuschusses und des-
sen Erhéhungsbetrags ergeben hatten. Durch die Bezugnahme auf die tatsachliche Bei-
tragssatzentwicklung wird die im Vergleich zu den Beitragszahlenden gleichmaRige Betei-
ligung des Bundes transparenter. Die Streichung des bisherigen Satz 4 betrifft durch Zeit-
ablauf Gberholte Regelungen.

Absatz 2a wird aufgehoben. Der allgemeine Bundeszuschuss fallt seit dem Jahr 2007 um
den Minderungsbetrag von 340 Millionen Euro geringer aus. Dieser Minderungsbetrag war
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nach Satz 3 bei der Fortschreibung des allgemeinen Bundeszuschusses nicht zu bertick-
sichtigen. Diese Vorschrift wird aufgehoben, um die Berechnung der Fortschreibung des
allgemeinen Bundeszuschusses zu vereinfachen und die Transparenz zu erhoéhen. In die-
sem Zuge wird auch der urspringlich in Satz 2 vorgesehene Abgleich des pauschalen Min-
derungsbetrags mit den tatsachlichen Finanzeffekten aus den dort genannten MaRnahmen
aufgehoben, der mangels der erforderlichen statistischen Daten nicht mdglich war.

Absatz 3 wird um durch Zeitablauf Gberholte Regelungsbestandteile bereinigt und redakti-
onell neu gefasst. Die Berechnung des zusatzlichen Bundeszuschusses in Satz 2 bleibt
unverandert. MaRgeblich fir die Fortschreibung des bisherigen zusatzlichen Bundeszu-
schusses ist die Veranderungsrate des erwarteten Aufkommens der Steuern vom Umsatz
des folgenden Jahres gegentiber dem laufenden Jahr. Dabei wird klargestellt, dass sich die
Fortschreibung mit der Entwicklung der Steuern vom Umsatz auf den zusatzlichen Bundes-
zuschuss ohne den Erhéhungsbetrag nach Absatz 4 beschrankt. Aus Griinden einer hdhe-
ren Transparenz wird auch die Vorschrift aufgehoben, wonach die Erstattungen nach
§ 291b auf den zusatzlichen Bundeszuschuss angerechnet werden. Im Gegenzug wird
auch die Erstattungsvorschrift selbst aufgehoben, die aufgrund der Verrechnungsvorschrift
faktisch ohnehin nicht mehr zur Anwendung kam. Die HOhe des zusatzlichen Bundeszu-
schusses andert sich dadurch nicht.

Absatz 4 wird um die durch Zeitablauf Gberholte Entstehungsgeschichte des Erhéhungsbe-
trages bereinigt. Der Erhdhungsbetrag selbst bleibt gegeniber bisherigem Recht unveran-
dert und wird auch unverandert fortgeschrieben, indem dieser fur das jeweils folgende Ka-
lenderjahr mit dem Faktor flr die Veranderung der Bruttoléhne und -gehalter des vergan-
genen Jahres gegenlber dem vorvergangenen Jahr multipliziert wird. Dabei sind die Brut-
toldhne und -gehalter in der Abgrenzung zu verwenden, die auch fir die Bruttoléhne und -
gehalter je Arbeitnehmer nach § 68 Absatz 2 Satz 1 zu verwenden sind. Die Minderungs-
betrdge gemaR § 287g sind dabei weiterhin bis 2027 zu berticksichtigen. Der Erhéhungs-
betrag flr das Jahr 2026 wird somit ermittelt, indem der Ausgabenbetrag (rund 17,6 Milliar-
den Euro) mit der Entwicklung der Bruttoléhne und -gehalter fortgeschrieben wird und dann
gemald § 287g um 1,2 Milliarden Euro vermindert wird.

Der bisherige Absatz 5 ist durch Zeitablauf Gberholt. Mit der Streichung entfallt auch die
Wirkung des Minderungsbetrages auf die Fortschreibung des Erhéhungsbetrages (siehe
hierzu die Begrindung zu Absatz 2a). Damit wird die Entwicklung des Erhéhungsbetrages
transparenter.

Der bisherige § 213 Absatz 6 wird zu § 213 Absatz 5.
Zu Nummer 7 (§ 249)
Zu Buchstabe a

Mit der Anderung wird die Anrechnung der Kindererziehungszeit fir vor 1992 geborene
Kinder um sechs Kalendermonate verlangert. Mit der Anerkennung von nun insgesamt 36
Kalendermonaten Kindererziehungszeit pro Kind wird die volle Gleichstellung mit § 56 Ab-
satz 1 SGB VI vollzogen.

Zu Buchstabe b

Absatz 7 regelt den Umfang der Kindererziehungszeit in einer auf eine Bestandsrente fol-
genden Rente, die die Voraussetzungen des § 88 Absatz 1 und Absatz 2 SGB VI erfiillt,
indem die Dauer der in einer Rente anzurechnenden Kindererziehungszeit an den jeweils
zu bertcksichtigenden Zuschlag an personlichen Entgeltpunkten fir Kindererziehung an-
gepasst wird. Die Satze 1, 2 und 4 entsprechen dem bestehenden Recht. Nach Satz 3 be-
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tragt die Kindererziehungszeit kiinftig 30 Kalendermonate, wenn ab 1. Januar 2028 aus-
schliel3lich ein Zuschlag an persénlichen Entgeltpunkten nach § 307d SGB VI fir zusatzli-
che sechs Kalendermonate gewahrt wird.

Zu Buchstabe c

Absatz 8 regelt den Ausschluss der Kindererziehungszeit flr den 31. bis 36. Kalendermo-
nat, wenn ab 1. Januar 2028 ein Zuschlag an personlichen Entgeltpunkten nach § 307d
SGB VI fir zusatzliche sechs Kalendermonate gewahrt wird. Auf diese Weise wird sicher-
gestellt, dass die Erziehung flr dasselbe Kind héchstens im Umfang von 36 Kalendermo-
naten rentenrechtlich honoriert wird. Im Ubrigen entspricht die Regelung dem bestehenden
Recht.

Zu Nummer 8 (§ 255e)

Durch die Anderungen in § 255e wird das Mindestsicherungsniveau von 48 Prozent vom
1. Juli 2025 auf den 1. Juli 2031 verlangert. Das bereits bis zum Jahr 2025 geltende Min-
destsicherungsniveau (Haltelinie fir das Rentenniveau) ist eine Kernaussage zur Leis-
tungsfahigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung. Mit der Verlangerung der Haltelinie
bis zum 1. Juli 2031 wird die Zusage eines angemessenen und finanzierbaren Mindestsi-
cherungsniveaus bis einschlieBlich 1. Juli 2031 erneuert.

Zudem Folgeanderungen zur Verschiebung der Definition des Sicherungsniveaus vor Steu-
ern in den § 154a.

Zu Nummer 9 (§ 255h)

Folgeanderungen zur Verlangerung der Geltungsdauer des Mindestsicherungsniveaus.
Zu Nummer 10 (§ 255i)

Folgeanderungen zur Verlangerung der Geltungsdauer des Mindestsicherungsniveaus.
Zu Nummer 11 (§ 287a)

Die Vorschrift ist ab 2026 nicht mehr anwendbar und kann daher gestrichen werden.

Zu Nummer 12 (§ 287c)

Die Vorschrift ist nicht mehr anwendbar und kann daher gestrichen werden.

Zu Nummer 13 (§ 287d)

Zu Buchstabe a

Die Aufwendungen flr Kriegsbeschadigtenrenten und die daran anknitpfenden Sonderleis-
tungen fallen nicht mehr an. Allenfalls kdbnnen noch sehr geringfligige Zahlungen bzw.
Ruckzahlungen anfallen. Daher kann die Erstattungsregelung der Absatze 1 und 2 gestri-
chen werden.

Zu Nummer 14 (§ 287¢)

Die Vorschrift ist nicht mehr anwendbar und kann daher gestrichen werden.

Zu Nummer 15 (§ 287f)

Die Vorschrift ist nicht mehr anwendbar und kann daher gestrichen werden.
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Zu Nummer 16 (§ 287g)

Die Anderung erfolgt als Folgeanderung in Folge der Anpassung des § 213 Absatz 4.
Zu Nummer 17 (§ 291b)

Die Streichung des bisherigen § 291b erfolgt, da die Erstattung der Aufwendungen fir Leis-
tungen nach dem Fremdrentenrecht bisher nach § 213 Absatz 3 Satz 4 auf den zusatzli-
chen Bundeszuschuss angerechnet wurde. Durch die Anpassung des § 213 entfallt diese
Anrechnungsvorschrift zuklnftig. In diesem Zuge entfallt daher auch die Erstattung selbst,
die aufgrund der Anrechnung auf den zusatzlichen Bundeszuschuss keine finanziellen Aus-
wirkungen hatte.

Durch die neue Regelung in § 291b wird sichergestellt, dass der Bund der allgemeinen
Rentenversicherung dauerhaft die Mehraufwendungen aufgrund der von 2026 bis 2031 gel-
tenden Anpassung nach dem Mindestsicherungsniveau erstattet. Sollten sich keine Mehr-
aufwendungen ergeben, erfolgt auch keine Erstattung.

Zur Berechnung der Héhe der Mehraufwendungen wird ab 2026 dauerhaft ein Vergleichs-
wert fur einen hypothetischen aktuellen Rentenwert ohne Anwendung der Niveauschutz-
klausel bestimmt. Dieser wird, ausgehend von dem am 30. Juni 2026 geltenden aktuellen
Rentenwert, ab dem Jahr 2026 unter Anwendung der Rentenanpassungsformel gemaf
§ 68 berechnet. Dies inkludiert insbesondere die Schutzklausel nach § 68a.

Die zu erstattende Differenz eines Kalenderjahres zwischen den tatsachlichen Aufwendun-
gen der Rentenversicherung und den hypothetischen Aufwendungen ohne Niveauschutz-
klausel wird bestimmt, indem die prozentuale Abweichung zwischen dem jahresdurch-
schnittlichen Vergleichswert und dem tatsachlichen jahresdurchschnittlichen aktuellen Ren-
tenwert mit den Aufwendungen der allgemeinen Rentenversicherung multipliziert wird, die
von der Hohe des aktuellen Rentenwerts abhangen. Dies sind die Aufwendungen fir Ren-
ten, fUr die Krankenversicherung der Rentner und flir den Wanderungsversicherungsaus-
gleich, bei dem die Ausgleichszahlungen von der knappschaftlichen Rentenversicherung
an die allgemeine Rentenversicherung gegenzurechnen sind. Mehraufwendungen, die be-
reits aufgrund anderer Regelungen, wie zum Beispiel nach dem neuen § 291¢ oder nach
dem Anspruchs- und Anwartschaftstberfiihrungsgesetz erstattet werden, sind nicht erneut
zu erstatten.

Die auf die Erstattungsbetrage zu leistenden Abschlage werden jahrlich im Zuge des Haus-
haltsaufstellungsverfahrens festgelegt und im Folgejahr durch das Bundesamt fur Soziale
Sicherung abgerechnet.

Um eine verzerrende Wirkung in der Berechnung der Rentenanpassung zu verhindern, re-
gelt Absatz 4, dass die erstatteten Mehraufwendungen fur Renten und Rententeile nach
§ 291b abweichend von § 68 Absatz 4 Satz 3 bei der Berechnung der Anzahl der Aquiva-
lenzrentner beim Gesamtvolumen der Renten nicht in Abzug gebracht werden, weil die
Standardrente bei der Berechnung der Aquivalenzrentner mit dem festgesetzten aktuellen
Rentenwert berechnet wird.

Zu Nummer 18 (§ 291c¢)

Der bisherige § 291c wird gestrichen, da die darin enthaltene Regelung durch Zeitablauf
obsolet geworden ist.

Durch die neue Regelung in § 291c wird sichergestellt, dass der Bund der allgemeinen
Rentenversicherung die Mehraufwendungen nach § 249 und § 307d erstattet, die sich auf-
grund der ab 1. Januar 2028 geltenden zusatzlichen Kindererziehungszeit von sechs Mo-
naten fir vor 1992 geborene Kinder ergeben.
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Der Erstattungsbetrag wird berechnet, indem die von der Deutschen Rentenversicherung
Bund zum Stichtag 31. Dezember jedes Jahres ermittelte Anzahl der durch die zusatzlichen
sechs Monate Kindererziehungszeit gewahrten Entgeltpunkte mit 12 (Monaten) sowie mit
dem jahresdurchschnittlichen aktuellen Rentenwert multipliziert wird und zusatzlich die kor-
respondierenden Aufwendungen fir die Krankenversicherung der Rentner addiert werden.

Die auf die Erstattungsbetrage zu leistenden Abschlage werden jahrlich im Zuge des Haus-
haltsaufstellungsverfahrens festgelegt und im Folgejahr durch das Bundesamt fur Soziale
Sicherung abgerechnet.

Zu Nummer 19 (§ 292)
Folgeanderungen aufgrund der Aufhebung der Absatze 1 und 2 des § 287d.
Zu Nummer 20 (§ 295)

Mit der Anderung wird im Ergebnis erreicht, dass sich fur Miitter, die vor dem 1. Januar
1921 geboren wurden und eine Kindererziehungsleistung nach § 294 SGB VI erhalten,
diese Leistung ab 1. Januar 2028 um den Wert eines halben persdénlichen Entgeltpunkts
erhdht wird. Dies entspricht dem Rentenertrag aus der Verlangerung der Kindererziehungs-
zeit um zusatzliche sechs Kalendermonate.

Zu Nummer 21 (§ 307d)
Zu Buchstabe a

Mit der Ergénzung des Absatz 1 Satz 4 wird Rentenbeziehenden, die schon am Tag vor
dem Inkrafttreten der erstmaligen Verlangerung der Kindererziehungszeit 2014 eine Rente
bezogen und deshalb neben der Anrechnung der Kindererziehungszeiten in der Rente ei-
nen Zuschlag an personlichen Entgeltpunkten fir Kindererziehung nach § 307d SGB VI
erhalten haben, der Zuschlag ab 1. Januar 2028 um einen weiteren halben personlichen
Entgeltpunkt erhéht. Die Rente erhoht sich fiir jedes vor 1992 geborene Kind um den Ren-
tenertrag aus zusatzlichen sechs Kalendermonaten Kindererziehungszeit.

Durch die grundsatzliche Anknipfung an die Zuordnung des 30. Kalendermonats nach Ab-
lauf des Monats der Geburt erfolgt eine Zuordnung, die den tatsachlichen Erziehungsver-
haltnissen im dritten Lebensjahr des Kindes, die im Nachhinein nicht immer verlasslich fest-
stellbar sind, in den ganz uberwiegenden Fallen entspricht. Durch diese Anknupfung wird
zudem erreicht, dass Rentenbeziehende, die am 30. Juni 2014 eine Rente bezogen, jedoch
keinen Zuschlag an personlichen Entgeltpunkten erhalten haben, weil sie keine Kinderer-
ziehungszeit im 12. Kalendermonat nach Ablauf des Monats der Geburt im Rentenversi-
cherungskonto hatten, auch von der neuen Verbesserung profitieren.

In Renten, die in der Zeit vom 1. Januar 1986 bis 31. Dezember 1991 begannen und seit-
dem nicht neu berechnet wurden, sind in der Regel keine Berucksichtigungszeiten wegen
Kindererziehung enthalten, weil es eine solche rentenrechtliche Zeit vor Inkrafttreten des
SGB VI nicht gab. In diesen Fallen wird nach Absatz 1 Satz 6 der Zuschlag dann gewahrt,
wenn fur dasselbe Kind ein Zuschlag nach Absatz 1 Satz 1 berticksichtigt wurde und eine
Berlcksichtigungszeit wegen Kindererziehung fur den 30. Kalendermonat nach Ablauf des
Monats der Geburt fir andere Versicherte oder Hinterbliebene nicht angerechnet wird.

Damit wird zum einen dem Umstand Rechnung getragen, dass in der Gberwiegenden Zahl
der Falle die Versicherten, fur die vor Inkrafttreten des SGB VI keine Berucksichtigungszei-
ten wegen Kindererziehung im Versicherungskonto gespeichert sind, das Kind, fiir das sie
seinerzeit ein Jahr Kindererziehungszeit anerkannt erhalten haben, auch im zweiten (woftr
es ab 1. Juli 2014 bereits einen Zuschlag an einem persoénlichen Entgeltpunkt gab) und
dritten Lebensjahr (Zuschlag bis 2,5 Jahre ab 1. Januar 2019) erzogen haben. Zum anderen
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wird aus Grinden der Verwaltungspraktikabilitat der Zuschlag nach Absatz 1 Satz 4 wie
zuvor bereits nach Absatz 1 Satz 3 in einem pauschalierten Verfahren gewahrt. Im Ubrigen
entspricht die Regelung der bestehenden Rechtslage.

Zu Buchstabe b

Durch die Ergédnzung um Satz 3 wird in Fallen, in denen der Anspruch auf Rente nach dem
30. Juni 2014 und vor dem 1. Januar 2019 entstanden ist, ab 1. Januar 2028 ein Zuschlag
von zusatzlichen 0,5 personlichen Entgeltpunkten gewahrt. Auf diese Weise erfolgt fir die-
sen Personenkreis die vollstdndige Angleichung an die Kindererziehungszeiten fur Kinder,
die nach dem 31. Dezember 1991 geboren sind. Der Zuschlag an persénlichen Entgelt-
punkten kommt demjenigen Elternteil zugute, dem der letzte Monat an Kindererziehungs-
zeit (dies ist der 30. Kalendermonat nach Ablauf des Geburtsmonats) zugeordnet wurde.
Um die reibungslose Umsetzung der Einbeziehung auch des Rentenbestandes in die ver-
besserte Anrechnung von Kindererziehungszeiten flr Geburten vor 1992 zu gewahrleisten,
wird dieselbe pauschale Anrechnungsweise vorgenommen wie bei der vorangegangenen
Verlangerung der Kindererziehungszeit im Jahr 2019, die an bereits im Versicherungskonto
gespeicherte Daten anknUpft.

Durch die Anknipfung an den 30. Lebensmonat erfolgt eine Zuordnung, die den tatsachli-
chen Erziehungsverhaltnissen im dritten Lebensjahr des Kindes, die im Nachhinein nicht
immer verlasslich feststellbar sind, in den ganz berwiegenden Fallen entspricht. Das Ver-
fahren entspricht der Systematik und der Vorgehensweise, die schon bei der Verlangerung
der Kindererziehungszeit in den Jahren 2014 und 2019 gewahlt wurde.

Im Ubrigen entspricht die Regelung der bestehenden Rechtslage.
Zu Buchstabe ¢

Absatz 1b betrifft Personen, denen bisher zweieinhalb Jahre Kindererziehungszeit ange-
rechnet worden sind. Sie haben noch keinen Zuschlag an personlichen Entgeltpunkten fur
Kindererziehung nach § 307d SGB VI erhalten. Ab 1. Januar 2028 erhalten sie pro Kind
einen Zuschlag an personlichen Entgeltpunkten, der dem Rentenertrag von sechs Kalen-
dermonaten Kindererziehungszeit entspricht. Wie schon bei der Verlangerung der Kinder-
erziehungszeit in den Jahren 2014 und 2019 erfolgt damit keine Neufeststellung der Ren-
ten.

Der Zuschlag an personlichen Entgeltpunkten kommt demjenigen Elternteil zu, dem der
letzte Monat an Kindererziehungszeit (dies ist der 30. Kalendermonat nach Ablauf des Ge-
burtsmonats) zugeordnet wurde. Um die reibungslose Umsetzung der Einbeziehung auch
des Rentenbestandes in die verbesserte Anrechnung von Kindererziehungszeiten fir Ge-
burten vor 1992 zu gewahrleisten, wird dieselbe pauschale Anrechnungsweise vorgenom-
men wie bei den vorangegangenen Verlangerungen der Kindererziehungszeit in den Jah-
ren 2014 und 2019, die an bereits im Versicherungskonto gespeicherte Daten anknupft.

Durch die Anknlpfung an den 30. Lebensmonat erfolgt eine Zuordnung, die den tatsachli-
chen Erziehungsverhaltnissen im dritten Lebensjahr des Kindes, die im Nachhinein nicht
immer verlasslich feststellbar sind, in den ganz iberwiegenden Fallen entspricht. Das Ver-
fahren entspricht der Systematik und der Vorgehensweise, die schon bei der Verlangerung
der Kindererziehungszeit in den Jahren 2014 und 2019 gewahlt wurden.

Zu Buchstabe d und e

Es handelt sich um redaktionelle Folgeédnderungen zu Anderung des Absatzes 1, des Ab-
satzes 1a und des Absatzes 1b.
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Zu Buchstabe f

Mit Satz 2 wird es Betroffenen ermdglicht, ab 1. Januar 2028 einen Zuschlag an personli-
chen Entgeltpunkten fur Kindererziehung nach § 307 SGB VI auf Antrag zu erhalten. Mit
diesem Antragsrecht soll fur die Falle Abhilfe geschaffen werden, die seit 1. Juli 2014 keinen
Zuschlag an persoénlichen Entgeltpunkten wegen Kindererziehung erhalten haben oder
nach der Ausweitung der Anrechnung von Kindererziehungszeiten ab 1. Januar 2028 kei-
nen Zuschlag an personlichen Entgeltpunkten wegen Kindererziehung erhalten, weil pau-
schal auf die Erziehung in einem bestimmten Kalendermonat abgestellt wird, um es der
Verwaltung zu ermdglichen, den Zuschlag weitgehend maschinell anhand der im Versiche-
rungskonto gespeicherten Daten zu gewahren.

Das Antragsrecht betrifft etwa Adoptionen oder die Erziehung im Inland nach Ruckkehr aus
dem Ausland, wenn die Adoption beziehungsweise der Wohnsitzwechsel erst nach einem
bestimmten Kalendermonat nach der Geburt des Kindes erfolgte.

Im Ubrigen entspricht die Regelung der bestehenden Rechtslage.
Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)

Das Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 1. Januar 2026 in Kraft. Artikel 1 Nummer 7,
20 und 21 treten am 1. Januar 2028 in Kraft. Die vollstandige Gleichstellung der Kinderer-
ziehungszeiten soll fur den Rentenbestand in einem maschinellen Verfahren umgesetzt
werden (§ 307d). Zur Entwicklung dieses neuen technischen Verfahrens inklusive einer an-
schlieRenden Testphase bendétigt die Deutsche Rentenversicherung eine ausreichende
Vorlaufzeit. Daher sollen diese Regelungen am 1. Januar 2028 in Kraft treten.
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	„(1a) Ist der Anspruch auf Rente nach dem 30. Juni 2014 und vor dem 1. Januar 2019 entstanden, wird ab dem 1. Januar 2019 ein Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten für Kindererziehung für ein vor dem 1. Januar 1992 geborenes Kind berücksichtigt, wenn
	„(1b) Ist der Anspruch auf Rente nach dem 31. Dezember 2018 und vor dem 1. Januar 2028 entstanden, wird ab dem 1. Januar 2028 ein Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten für Kindererziehung für ein vor dem 1. Januar 1992 geborenes Kind berücksichtigt,...
	(2) „ Ist die Kindererziehungszeit oder Berücksichtigungszeit wegen Kindererziehung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Satz 3 Nummer 1, Satz 4 Nummer 1, Absatz 1a Satz 1 Nummer 1, Absatz 1a Satz 3 Nummer 1 oder Absatz 1b Satz 1 Nummer 1 in der knappschaft...
	(3) „ Folgt auf eine Rente mit einem Zuschlag nach Absatz 1, Absatz 1a oder Absatz 1b eine Rente, die die Voraussetzungen nach § 88 Absatz 1 oder 2 erfüllt, ist der Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten nach den Absätzen 1 bis 2 weiter zu berücksich...
	(5) „ Bestand am 31. Dezember 2018 Anspruch auf eine Rente und werden Zuschläge nach Absatz 1 oder nach Absatz 1a nicht berücksichtigt, wird auf Antrag ab dem 1. Januar 2019 für jeden Kalendermonat der Erziehung ein Zuschlag in Höhe von 0,0833 persönl...



	Artikel 2
	Inkrafttreten
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